
Bauen in der Landwirtschaftszone

Max Gerber, Bauinspektor

Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR)



Themen gemäss Einladung

- Leere Häuser

- ungenutztes Volumen im Ökonomieteil

- Ausbau im Dachgeschoss

- usw.

Möglichkeiten und Grenzen



www.jgk.be.ch

Register ĂBaubewilligungenñ

http://www.jgk.be.ch/
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Grundsatz für das Bauen ausserhalb der Bauzonen:

Das AGR muss bei allen Bauvorhaben ausserhalb 

der Bauzonen entweder die Zonenkonformität 

bestätigen oder eine Ausnahmebewilligung erteilen 

(Art. 84 Abs. 1 BauG).
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Fallkategorien beim Bauen ausserhalb der Bauzonen

ohne Ausnahmen mit Ausnahmen

1

boden-

abhängige

Betriebs-

bauten

Biogas

16a 1 RPG

16a 1bis RPG

14

Gewerbe-

bauten

37a RPG

2

Innere 

Aufstockung

16a 2 RPG

3

Intensivland-

wirtschafts-

Zone

16a 3 RPG

7

Standort

gebundene 

Bauten

24 RPG

8

Zweck-

änderung 

ohne bauliche 

Mass-

nahmen

24a RPG

15

Bauten in 

Streusiedlungs-

gebieten

39 RPV

9

Nicht

landwirt-

schaftliche

Neben-

betriebe

24b RPG

10

zonen-

widrig

gewordene

Bauten

24c RPG

16

landschafts-

prägende Bauten

39 RPV

11

landw.

Wohn-

bauten

12

Kleintier-

haltung

24d 1 RPG

24d 1bis RPG

13

schützens-

werte Bauten

24d 2 RPG

4

Betriebsbedingte 

Wohnbauten

Art. 16a RPG
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Artikel 39 RPV: Bauten in Streusiedlungsgebieten 

und landschaftsprägende Bauten

1 In Gebieten mit traditioneller Streubauweise, die im kanto-

nalen Richtplan räumlich festgelegt sind und in denen die 

Dauerbesiedlung im Hinblick auf die anzustrebende räumliche 

Entwicklung gestärkt werden soll, können die Kantone als 

standortgebunden bewilligen:

a) die Änderung der Nutzung bestehender Bauten, die 

Wohnungen enthalten, zu landwirtschaftsfremden 

Wohnzwecken, wenn sie nach der Änderung ganzjährig 

bewohnt werden;
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Artikel 39 RPV: Bauten in Streusiedlungsgebieten 

und landschaftsprägende Bauten

b) die Änderung der Nutzung bestehender Bauten oder 

Gebäudekomplexe, die Wohnungen enthalten, zu Zwecken 

des örtlichen Kleingewerbes (beispielsweise Käsereien, 

holzverarbeitende Betriebe, mechanische Werkstätten, 

Schlossereien, Detailhandelsläden, Wirtshäuser); der Ge-

werbeteil darf in der Regel nicht mehr als die Hälfte der Baute

oder des Gebäudekomplexes beanspruchen.
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Fallkategorien beim Bauen ausserhalb der Bauzonen

ohne Ausnahmen mit Ausnahmen

1

boden-

abhängige

Betriebs-

bauten

Biogas

16a 1 RPG

16a 1bis RPG

14

Gewerbe-

bauten

37a RPG

2

Innere 

Aufstockung

16a 2 RPG

3

Intensivland-

wirtschafts-

Zone

16a 3 RPG

7

Standort

gebundene 

Bauten

24 RPG

8

Zweck-

änderung 

ohne bauliche 

Mass-

nahmen

24a RPG

15

Bauten in 

Streusiedlungs-

gebieten

39 RPV

9

Nicht

landwirt-

schaftliche

Neben-

betriebe

24b RPG

10

zonen-

widrig

gewordene

Bauten

24c RPG

16

landschafts-

prägende Bauten

39 RPV

11

landw.

Wohn-

bauten

24d 1 RPG

13

schützens-

werte Bauten

24d 2 RPG

4

Betriebsbedingte 

Wohnbauten

Art. 16a RPG

12

Kleintier-

haltung

24d 1bis RPG
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Wohnen: 

- Im Kant. Richtplan als  Streusiedlungsgebiet  

bezeichnet

- Keine Ferienwohnungen

- Keine Volumenvergrösserungen

- Kein Abbruch und Wiederaufbau

- Grundbuchanmerkung (ganzjährig bewohnt)

Wahrung der äusseren Erscheinung und baulichen Grundstruktur im 

Wesentlichen; Keine Ersatzbauten; Keine wesentliche Erweiterung der 

Erschliessung
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Arbeiten: 

- Im Kant. Richtplan als  Streusiedlungsgebiet  

bezeichnet

- Gebäudekomplex mit Wohnnutzungen: i.d.R. 

kºnnen nicht mehr als 50 % der Bauten in Ăºrtliches   

Kleingewerbeñ umgebaut werden

- Keine Volumenerweiterungen

- Kein Abbruch und Wiederaufbau

Wahrung der äusseren Erscheinung und baulichen Grundstruktur im 

Wesentlichen; Keine Ersatzbauten; Keine wesentliche Erweiterung der 

Erschliessung
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Speicher (ohne Wohnung) 
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Einstellraum 

Bauernhaus 

Bienenhaus 

Spritzenhaus (Feuerwehr) 
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schützenswerte Gebäude 

erhaltenswertes Gebäude 
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schützenswerte Gebäude 

erhaltenswertes Gebäude 

schützenswerte Baugruppe (L) 
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schützenswerte Gebäude 

erhaltenswertes Gebäude 

schützenswerte Baugruppe (L) 

Landschaftsschutzgebiet 



belastete 

Standorte Natur-

gefahren

Gemeinde-

vorschriften

MoorgebietBaugesetz-

gebung 

Kanton

Ortsbild-

schutz-

perimeter

Gewässer

Wald

Raum-

planungs-

gesetz

Lärm / Luft

Bauinventar

Landschafts-

schutzgebiet

Bauvorhaben
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Artikel 42 RPV: Änderungen an zonenwidrig ge-

wordenen Bauten und Anlagen

1 Änderungen an Bauten und Anlagen, auf die Artikel 24c 

RPG anwendbar ist, sind zulässig, wenn die Identität der 

Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den 

wesentlichen Zügen gewahrt bleibt. Verbesserungen ge-

stalterischer Art sind zulässig.

2 Massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der 

Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage   

im Zeitpunkt der Erlass- oder Planänderung befand.
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Man darf dem Gebäude zwar anmerken, dass es anders als 

ursprünglich genutzt wird, der Charakter und die Identität

(einschliesslich der Umgebung) müssen beim Umbau 

jedoch gewahrt bleiben. 

Neubauartige Veränderungen sind ausgeschlossen. 

Die  äussere Erscheinung wird geprägt durch die drei 

Elemente Dach, Fassaden und Umgebung. 
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Wohnteil           Stall  Tenn 



Keller

Stall
Tenn

Heuloch

Strohbühne

nicht als Wohnraum nutzbar (Estrich, Lagerraum)

Decke in Leichtbauweise

Zwischenboden kann realisiert werden (Wohnnutzung möglich)

Wohnen OG

Wohnen EG

Wohnen DG

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Wohnen

a l l e n f a l l s   G a l e r i e




